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Empfehlung des Verwaltungsrates:  
JA zum überarbeiteten Reglement

Geschätzte Stimmbürgerinnen,  
geschätzte Stimmbürger	

Der Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Gom-
miswald-Dorf beantragt, dem überarbeiteten 
Reglement über die Bewirtschaftung und 
Nutzung der Güter zuzustimmen.

Die den Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern 
eingeräumten Privilegien wurden unverän-
dert und ohne Einschränkungen in das über-
arbeitete Reglement übernommen. Die An-
passungen im überarbeiteten Reglement 
sind nüchtern betrachtet marginal. Im Arti-
kel 3 «Einsatz der finanziellen Mittel» wird 
neu festgehalten, dass diese vorrangig für 
die Ortsgemeinde eingesetzt werden. Im  
Bereich der Forstwirtschaft Art. 20 ff. wurden 
die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Dienstleistern erweitert.

Im Bereich der Nutzung der Alpen Art. 12, 
wurden die Worte «von ihr selbst» bewirt-
schaftet gestrichen. Der leicht angepasste 
Artikel entspricht der heutigen Situation auf 
den Alpen. Er wirkt nicht einschränkend und 
lässt Raum für mögliche zukünftige Entwick-
lungen.

Grundsätzlich steht die Bewirtschaftung der 
Alpen und damit die Offenhaltung der Land-
schaft im Vordergrund. Für diese Arbeiten 
will der Verwaltungsrat, wenn immer mög-
lich, Älplerinnen oder Älpler anstellen. 

Der Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Gom-
miswald-Dorf beantragt, dem überarbeite-
ten Reglement über die Bewirtschaftung und 
Nutzung der Güter zuzustimmen.

Ausgangslage
Der Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Gommiswald-Dorf hat an der letzten Ortsbürger
versammlung darüber informiert, dass das Reglement über die Bewirtschaftung und 
Nutzung der Güter aus dem Jahr 2013 einer internen Überprüfung unterzogen werde. 
Ziel dieser Überarbeitung ist es, das Reglement an mögliche zukünftige Entwicklungen 
anzupassen und zeitgemäss auszugestalten.

Gegen das überarbeitete Reglement hat eine Gruppierung das Referendum ergriffen. 
Die erforderliche Anzahl Unterschriften wurde eingereicht.

Die Urnenabstimmung über das überarbeitete Reglement über die Bewirtschaftung und 
Nutzung der Güter findet am 3. Mai 2026 statt.

Folgen der Abstimmung

> �Bei Annahme tritt das überarbeitete Reglement vom 4. November 2025  
in Kraft.

> �Bei Ablehnung bleibt das bisherige Reglement vom 18. Februar 2013  
weiterhin gültig. Der unterzeichnete Pachtvertrag für die Alp Rittmarren  
für die Jahre 2025 bis 2030 (Alpsaison jeweils vom 1. Mai bis 31. Oktober) 
behält seine Gültigkeit.
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Wichtigste Reglements-Anpassungen
 
I. Allgemeines

Art. 3 Einsatz der finanziellen Mitteln
Vorrangig werden die finanziellen Mittel für den Erhalt des Besitzes der Orts-
gemeinde eingesetzt und erst zweitrangig für Leistungen für die Allgemeinheit 
eingesetzt.

II. Landwirtschaftliches Nutzland

Art.5 Nutzung
Bevorzugung für die Ortsbürger-Bauern und -Bäuerinnen wurde nicht geändert.

Art. 8 Nutzungsänderung
Ist im Pachtvertrag geregelt. 

Art. 9 Pachtzins
Die Fälligkeiten sind im Pachtvertrag geregelt.

III. Alpen

Art. 12 Nutzung
Die der Ortsgemeinde gehörenden Alpen Rittmarren, Klosterberg, Egg und  
Rämel-Rinderweid werden bewirtschaftet, statt von ihr selbst bewirtschaftet.

Art. 13 Auftrieb
Bevorzugung für die Ortsbürger-Bauern und -Bäuerinnen wurde nicht geändert.
 

IV. Wald

Art. 20 Aufgaben
Angepasste Formulierung

Art. 21 Betriebsform
Die Betriebsform wurde an die heutigen Möglichkeiten erweitert. 

Art. 22 Erwerb
Ist in der Gemeindeordnung, Anhang Finanzbefugnisse, geregelt.

Begründung vom Referendumskomitee  
(Originaltext Referendumskomitee)

Nein zur Anpassung des Reglements über 
die Bewirtschaftung und Nutzung der Güter 
der Ortsgemeinde Gommiswald-Dorf

Gegen die geplante Anpassung des Regle-
ments über die Bewirtschaftung und Nutzung 
der Güter der Ortsgemeinde Gommiswald 
wurde das Referendum mit 126 gültigen 
Unterschriften ergriffen (Quorum: 43). Dies 
aus gutem Grund.

Die Ortsgemeinde Gommiswald verfügt über 
eigene Alpen, die seit Generationen von der 
einheimischen Landwirtschaft bestossen 
werden. Diese Alpen sind ein wichtiger  
Bestandteil unserer bäuerlichen Tradition, 
unserer Kulturlandschaft und unserer lokalen 
Wertschöpfung. Mit der geplanten Regle-
mentsanpassung würde die Möglichkeit ge
schaffen, diese Alpen künftig zu verpachten, 
anstatt sie weiterhin selbst zu bewirtschaften.

Wir sind klar der Ansicht: Die Ortsgemeinde 
soll ihre Alpen weiterhin selbst bewirt-
schaften und nicht verpachten können.

Nur durch die Eigenbewirtschaftung kann 
sichergestellt werden, dass das Vieh der 
ortsansässigen Bauern auch in Zukunft auf 
die eigenen Alpen der Ortsgemeinde aufge-
trieben werden kann. Genau dafür wurden 
diese Alpen geschaffen und über Jahrzehnte 
verantwortungsvoll genutzt.

Ein zentrales Argument gegen die Reglements-
änderung ist zudem, dass keinerlei Mangel 
an Vieh besteht. Die ortsansässigen Bauern 
verfügen über genügend Tiere, um die Alpen 
vollständig und sinnvoll zu bestossen. Eine 
Verpachtung ist daher weder notwendig 
noch sinnvoll.

 
Eine Verpachtung  
birgt vielmehr Risiken:

> �Der Zugang für lokale Bauern könnte ein-
geschränkt oder verunmöglicht werden.

> �Die Einflussmöglichkeiten der Orts
gemeinde auf die Bewirtschaftung  
würden geschwächt.

> �Die langfristige Sicherung der einhei
mischen Landwirtschaft wäre gefährdet.

 
Die Alpen der Ortsgemeinde sind Gemein-
gut. Sie sollen auch in Zukunft der lokalen 
Bevölkerung und insbesondere der einhei-
mischen Landwirtschaft dienen – und nicht 
externen Pächtern überlassen werden.

Ein Nein zur Reglementsanpassung ist ein 
Ja zur Eigenbewirtschaftung, zur lokalen 
Landwirtschaft und zur Verantwortung ge-
genüber kommenden Generationen.
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Stellungnahme Verwaltungsrat zum Referendum  

Der Verwaltungsrat hat sich mit den vom  
Referendumskomitee vorgebrachten Be
denken zum überarbeiteten Reglement ein-
gehend auseinandergesetzt und nimmt 
dazu wie folgt Stellung:

> �Grundsätzliche Gedanken zur Bewirt-
schaftung der Alpen

> �Zentrales Argument, Gommiswald  
hat genügend Vieh für die Bestossung 
der Alpen

> �Verpachtung bringt vielmehr Risiken

> �Alpen sollen auch in Zukunft der lokalen 
Bevölkerung dienen und nicht externen 
Pächter und Pächterinnen überlassen 
werden.

2. Zentrales Argument Viehbestand

Aussage Referendumskomitee
Ein zentrales Argument des Referendums­
komitees gegen die Reglementsänderung 
ist, dass kein Mangel an Vieh besteht. Die 
ortsansässigen Bauern verfügen über ge­
nügend Tiere, um die Alpen vollständig und 
sinnvoll zu bestossen. Eine Verpachtung ist 
daher weder notwendig, noch sinnvoll.

Beurteilung Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat hält dieser Darstellung 
entgegen, dass die Reglementsänderung 
nicht aufgrund eines Mangels an Vieh vor-
genommen wurde. Die Verpachtung der Alp 
Rittmarren stehe in keinem Zusammenhang 
mit fehlenden Tierbeständen. Im Gegenteil: 
Es sei derzeit zu viel Vieh vorhanden. Teil-
weise müsse angemeldetes Vieh zurück
gestellt werden. Zudem werde heute schon 
Vieh aus Gommiswald auch auf auswärtigen 
Alpen gesömmert. 

Der Verwaltungsrat teilt die Meinung des 
Referendumskomitees, dass in Gommiswald 
genügend Vieh für die Alpsömmerung vor-
handen ist.

1. Grundsätzliches zur Bewirtschaftung unserer Alpen

Beurteilung Verwaltungsrat
Ein Teil unserer Alpweiden ist durch mensch-
liches Eingreifen, insbesondere durch Wald-
rodungen, entstanden. Durch die laufende 
Bewirtschaftung werden diese Flächen bis 
heute offengehalten. Am Grundsatz, dass 
die Alpen auch in Zukunft bewirtschaftet 
werden sollen, besteht selbstverständlich 
kein Zweifel.

Der Verwaltungsrat verfolgt das Ziel, die  
Alpen der Ortsgemeinde in traditioneller 
Weise weiterhin mit eigenem Alppersonal zu 
bewirtschaften. Eine vollständige Verpach-
tung sämtlicher Alpen an auswärtige Per
sonen wird daher ausgeschlossen, da dies 
zur Folge haben könnte, dass kein Vieh  

aus Gommiswald mehr aufgetrieben werden 
kann. Dies erachtet der Verwaltungsrat als 
nicht verantwortbar.

Die Alp Rittmarren ist für die Alpsaisons 
2025 bis 2030 verpachtet. Damit entfällt für 
die Landwirte aus Gommiswald die Möglich-
keit, insgesamt rund 40 Tiere auf diese Alp 
aufzutreiben. Diese Auswirkung wurde im 
Rat eingehend geprüft und abgewogen. Da-
bei kam man zum Schluss, dass die Situation 
für die betroffenen auftreibenden Betriebe 
als verkraftbar einzustufen ist.

Den auftreibenden Bauern von Gommiswald 
wurde vor der Verpachtung angeboten, die 
Alp Rittmarren zu pachten. Dieses Angebot 
wurde nicht wahrgenommen.
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4. Alpen sollen der lokalen Bevölkerung dienen

Aussage Referendumskomitee
Die Alpen der Ortsgemeinde sind Gemein­
gut. Sie sollen auch in Zukunft der lokalen 
Bevölkerung und insbesondere der einhei­
mischen Landwirtschaft dienen – und nicht 
an externe Pächter abgegeben werden.

Beurteilung Verwaltungsrat
Bei einer Verpachtung wird ausschliesslich 
die Bewirtschaftung einer Alp an eine Per-
son oder einen Betrieb übertragen. Die vom 
Referendumskomitee vertretene Auffassung, 
dass die lokale Bevölkerung bei einer Ver-
pachtung nicht mehr berücksichtigt werde 
oder keinen Nutzen mehr habe, ist daher 
nicht nachvollziehbar und entspricht nicht 
den Tatsachen.

Sämtliche Alpen Egg, Klosterberg und Ritt-
marren, sind heute, morgen und auch in  
Zukunft für die lokale Bevölkerung jeder- 
zeit und ohne Einschränkungen zugänglich, 
sei es für Wanderer, Biker, Schulen oder zur 
Erholung.

Wir Ortsbürgerinnen und Ortsbürger sind 
stolz darauf, mit unseren drei schönen Alpen 
einen wertvollen Beitrag zum Naherholungs-
gebiet zu leisten und diese Alpen unser Eigen 
nennen zu dürfen.

Aussage Referendumskomitee
Die Einflussmöglichkeiten der 
Ortsgemeinde auf die Bewirt­
schaftung würden geschwächt.

Aussage Referendumskomitee
Die langfristige Sicherung der  
einheimischen Landwirtschaft 
wäre gefährdet.

Beurteilung Verwaltungsrat 
Wie bei allen landwirtschaftlichen Pachtverträgen über-
gibt die Eigentümerin den direkten Einfluss der Bewirt-
schaftung an die Vertragsparteien ab. Die Rechte und 
Pflichten der Bewirtschaftung sind im Pachtvertag ab-
gebildet und können eingefordert werden. 

Die Ortsgemeinde verpachtet Landwirtschaftsland an 
Landwirte von Gommiswald. Auch da ist der Einfluss 
auf die Bewirtschaftung von Seiten der Ortsgemeinde 
eingeschränkt.

3. Eine Verpachtung bringt viel mehr Risiken

Beurteilung Verwaltungsrat
Die Landwirtschaftsbetriebe stehen dauerhaft vor er-
heblichen wirtschaftlichen Herausforderungen. Dazu 
zählen insbesondere der anhaltende Kosten- und Er-
tragsdruck, die Folgen des Klimawandels, der fort-
schreitende Strukturwandel sowie ungelöste Fragen 
der Betriebsnachfolge. Zusätzlich nehmen die regula-
torischen Anforderungen kontinuierlich zu.

Aufgrund der begrenzten verfügbaren Landwirtschafts-
flächen sowie der Struktur und Grösse der Alpbewirt-
schaftung sind die Einflussmöglichkeiten der Orts
gemeinde Gommiswald zur langfristigen Sicherung  
der Landwirtschaftsbetriebe stark eingeschränkt. Eine 
nachhaltige Beeinflussung der strukturellen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen ist daher kaum mög-
lich. Die Verantwortung für den Umgang mit möglichen 
Gefährdungen der einheimischen Landwirtschafts
betriebe liegt folglich in erster Linie bei den Betrieben 
selbst.

Aussage Referendumskomitee
Der Zugang für lokale Bauern 
könnte eingeschränkt oder  
verunmöglicht werden.

Beurteilung Verwaltungsrat
Ja, aktuell können die Bauern auf die Alp Rittmarren 
kein Vieh auftreiben.
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 Reglement über die  
Bewirtschaftung und Nutzung der Güter
vom 4. November 2025
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